
Landschaftsverband Westfalen-Lippe

LWL-Koordinationsstelle Sucht

48133 Münster

Tagungs-
organisation:

Infos zu Inhalten: Barbara Harbecke

Tel.: 0251 591-5508

barbara.harbecke@lwl.org

Susanne Kübel

Tel.: 0251 591-5383

Fax: 0251 591-3245

susanne.kuebel@lwl.org

Anmeldung:

Anmeldungen mit beiliegender 

Anmeldekarte oder via Internet

unter www.lwl-ks.de

Teilnahmezusage nach 

Anmeldeschluss

LWL-Koordinationsstelle Sucht  

ZERTIFIKATSKURS  

Curriculum 
Tabakabhängigkeit 
und Entwöhnung

Nichtrauchen! Erfolgreich 
aussteigen in sechs Schritten

18. – 20. Juni 2018
Fobi-Nr. 18-20-40-21
Münster

www.lwl-ks.de
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ANGABEN ZUR VERANSTALTUNG

Curriculum Tabakabhängigkeit und Entwöhnung
Titel

Mo – Mi, 18. – 20. Juni 2018
Termin

18-20-40-21
Veranstaltungsnr. (sofern vorhanden)

PERSÖNLICHE ANGABEN

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon/Mobil

E-Mail (Über diese E-Mail-Adresse nehmen wir Kontakt zu Ihnen auf.)

Beruf/Funktion

ANGABEN ZUR EINRICHTUNG/DIENSTSTELLE

Einrichtung / Dienststelle

22. – 24. Januar 2018
E-Mail

18-20-40-01
Straße, Hausnummer

22. – 24. Januar 2018
PLZ, Ort

18-20-40-01
Telefon / Mobil

Hiermit melde ich mich verbindlich zu dem FORTBILDUNGSSEMINAR

Sucht und Recht – Schwerpunkt: Datenschutz

am  27. November 2012 im Liudgerhaus 

in Münster an.

Bei einer Absage nach Ablauf der Anmeldefrist (05.11.2012) bleibt der Tagungsbeitrag fällig. 
Mir ist bekannt, dass meine Daten für die Tagungsorganisation gespeichert werden und meine Adresse 
zur Bildung von Fahrgemeinschaften weitergegeben wird.

Ort / Datum Unterschrift

an
m

eldung
anm

eldung

✁

F O R T B I L D U N G S S E M I N A R
Sucht und Recht – 
Schwerpunkt: Datenschutz

Datum Di, 27. November 2012

Methoden Vorträge, Lehrgespräche im 
Plenum und Diskussionen

Zielgruppe Beschäftigte aus Einrichtungen 
der Jugend- und Suchthilfe 
Im Rahmen unserersozialthera-
peutischen Weiterbildung ›Sucht‹
ist die Teilnahme an einem Rechts-
seminar ein Pflichtbaustein, der
von allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern bis zur Zulassung 
zum Abschlusskolloquiumabsol-
viert sein muss.

Referenten Marcus Schiller

Teilnehmerzahl maximal 25 Personen 

Arbeitszeit 9.30 Uhr - 13.00 Uhr 

Anmeldeschluss 5. November 2012

Ort Liudgerhaus, 
Überwasserkirchplatz 3,
48143 Münster

Teilnahmebeitrag Die Seminargebühr inklusive 
Seminarunterlagen beträgt 
65,00 Euro.

Das Thema »Datenschutz« ist für die tägliche Arbeit in der Suchthilfe von hoher
praktischer Bedeutung. Diese Bedeutung resultiert daraus, dass die sachgerech-
te Begleitung suchterkrankter Menschen eine umfassende Zusammenarbeit der
in der Suchthilfe Tätigen mit einer Vielzahl von anderen Stellen und öffentlichen
Leistungsträgern wie z.B. Ärzten, Arbeitsgemeinschaften, Krankenversicherun-
gen, der Jugendhilfe, der Staatsanwaltschaft oder auch Rentenversicherungsträ-
gern voraussetzt. Für diese Zusammenarbeit ist ein hinreichender Informations-
austausch unerlässlich. Vor diesem Hintergrund stellt sich für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Suchthilfe in einer Vielzahl von Fallkonstellationen die Frage,
ob und unter welchen Voraussetzungen sie berechtigt sind, personenbezogene
Daten der Klienten zu erheben und an Dritte weiterzugeben. Die Beantwortung
dieser Frage gestaltet sich vielfach schwierig, zumal die zu beachtenden rechtli-
chen Regelungen über verschiedene Gesetze verstreut sind. Zu beachten sind in-
soweit neben den speziellen Vorschriften der Sozialgesetzbücher I, VIII und X zum
sog. Sozialdatenschutz und den Vorgaben des Bundes- und des Landesdaten-
schutzgesetzes insbesondere auch die Einschränkungen, die sich aus der straf-
rechtlichen Schweigepflicht nach § 203 StGB ergeben.

Fortbildungsziele
Ziel des Seminars ist es, einen umfassenden Überblick über die zu beachtenden
Datenschutzregelungen zu geben, um in der täglichen Arbeitspraxis eine rechtssi-
chere Einschätzung zu ermöglichen. Typische Problemkonstellationen aus der
Praxis werden erläutert. Das Einbringen von Fragestellungen aus der Praxis durch
die Seminarteilnehmer ist erwünscht.

Fortbildungsinhalte
■ Der Schutz personenbezogener Daten durch die Vorschriften zum Sozialda-

tenschutz, des Bundesdatenschutzgesetzes (unter Berücksichtigung der
Rechtsänderungen im Jahre 2009) und des Datenschutzgesetzes NRW

■ Voraussetzungen für eine rechtswirksame Einwilligung in eine Datenerfassung/
Datenweitergabe (Gestaltung entsprechender Einwilligungserklärungen)

■ Aufnahme von klientenbezogenen Daten in Dokumentationssysteme wie 
Horizont oder EBIS

■ Anonymisierung und Pseudonymisierung von Daten

■ Reichweite und Grenzen der Schweigepflicht nach § 203 StGB; insbesondere
Durchbrechung der Schweigepflicht bei rechtfertigendem Notstand nach 
§ 34 StGB

■ In welchen Fällen besteht unter dem Gesichtspunkt des Schutzes höherwer-
tiger Rechtsgüter ausnahmsweise sogar eine Verpflichtung zur Informations-
weitergabe (z.B. selbstgefährdende Konsummuster bei Minderjährigen; sich
abzeichnende Kindeswohlgefährdung bei suchterkrankten Eltern)?

■ Rechtsfolgen und Sanktionen bei unzulässiger Datenweitergabe

*Sucht und Recht – Schwerpunkt- Datenschutz HKS 13  07.09.2012  11:43 Uhr  Seite 1

Curriculum Tabakabhängigkeit und Entwöhnung

Nichtrauchen! Erfolgreich aussteigen in sechs Schritten

Tabakentwöhnung mit verhaltenstherapeutischen Mitteln und medikamentöser Unter-
stützung ist wirksam. Das haben viele Meta Analysen bereits gezeigt. Die S-3 Leitlinie 
greift dies auf und empfiehlt dieses Behandlungs-Setting für abhängig Rauchende. Das 
20stündige „Curriculum Tabakabhängigkeit und Entwöhnung“, zertifiziert durch den 
Wissenschaftlichen Aktionskreis Tabakentwöhnung (WAT) e.V., vermittelt theoretische 
Grundlagen, Kenntnisse und Fertigkeiten in der Motivation und Behandlung von Rauche-
rinnen und Rauchern, qualifiziert zur Durchführung des Programms „Nichtrauchen! Er-
folgreich aussteigen in sechs Schritten“ und erfüllt die Kriterien des GKVSpitzenverbandes 
zur Umsetzung von § 20 SGB V vom 21. Juni 2000 in der Fassung vom 27. August 2010.

Fortbildungsziele 
Teilnehmer/innen werden in die Techniken der Motivierenden Gesprächsführung und in
die verhaltenstherapeutische Behandlung von Rauchern mit dem gemäß § 20 SGB V aner-
kannten Programm „Nichtrauchen! Erfolgreich aussteigen in sechs Schritten“ eingeführt.

Fortbildungsinhalte
g Epidemiologie und gesundheitliche Aspekte des Rauchens
g Neurobiologische und psychologische Grundlagen der Tabakabhängigkeit
g Diagnostik der Tabakabhängigkeit
g Motivationsstrategien
g Medikamentöse Therapie der Tabakabhängigkeit
g  Raucherentwöhnung in sechs Schritten – ein verhaltenstherapeutisches 

Raucherentwöhnungsprogramm
g Psychische Erkrankungen und Tabakabhängigkeit
g Prävention und Behandlung Jugendlicher
g Niederschwellige Maßnahmen
g Beratungstelefone und internetbasierte Angebote

ZERT IF IKATSKURS

Mo – Mi, 18. – 20. Juni 2018

Kurzvorträge, Lehrgespräche, 

Gruppenarbeit und Übungen

Teilnehmende am „Curriculum 

Tabakabhängigkeit und Ent-

wöhnung“ sollten allgemeine 

Erfahrung in der Suchttherapie 

mitbringen.

Folgenden Berufsgruppen mit einer

staatlich anerkannten Ausbildung

im Bereich psychosoziale Gesund-

heit steht dieses Angebot offen:

Ärzte, Psychologen, Pädagogen,

Sozialpädagogen / Sozialarbeiter,

Sozialwissenschaftler, Gesundheits-

wissenschaftler u.a. – Bitte kontak-

tieren Sie uns, falls Sie unsicher

sind, ob Sie entsprechende Voraus-

setzungen für diese Weiterbildung

erfüllen.

Prof. Dr. Anil Batra
Peter Lindinger
Christina Zeep

maximal 18 Personen

Mo:  10:00 – 16:30 Uhr

Di:    9:00 – 15:30 Uhr

Mi:    8:30 – 15:15 Uhr

20. Mai 2018

655,00 Euro (inkl. Unterkunft/ 

Verpflegung und Handbuch )

Akademie Franz Hitze Haus

Kardinal-von-Galen-Ring 50

48149 Münster

Tel.: 0251 9818-0

www.franz-hitze-haus.de

Datum

Methoden

Zielgruppe

Referenten/in

Teilnehmerzahl

Arbeitszeiten

Anmeldeschluss

Kosten

Ort

Die LWL-Koordinationsstelle Sucht 
ist nach dem Arbeitnehmerweiter- 
bildungsgesetz anerkannt.

ANMELDUNG Pro Veranstaltung und Person ein separates Formular nutzen und bitte in Druckschrift ausfüllen! Bitte senden Sie Ihre Anmeldung in 

einem frankierten Briefumschlag an untenstehende Adresse oder per Fax an: 0251 591- 3245.


